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Hausordnung Zentrum Haldenstrasse 
 

In diesem Haus wohnen und arbeiten unterschiedliche Menschen miteinander. Damit wir uns 

alle wohlfühlen, ist es uns wichtig, dass wir respektvoll miteinander umgehen und Rücksicht 

aufeinander nehmen. In dieser Hausordnung findest du die wichtigsten Regeln. 

 Wir gehen gewaltfrei miteinander um. Wir tolerieren keine Formen von Gewalt.   

 Wir tolerieren keine Diskriminierungen. Wir verzichten auf jegliche Art der Herab-

würdigung oder Benachteiligung unserer Mitmenschen.  

 Wir tolerieren keine illegalen Suchtmittel. 

 Unsere gemeinsame Sprache ist Deutsch, sodass wir uns alle verstehen können. Wir 

verzichten auf Gassensprache. 

 Die Mahlzeiten nehmen wir gemeinsam ein und deine Anwesenheit ist obligatorisch. 

Ausnahmen müssen mit der zuständigen Ansprechperson vorher besprochen und 

abgemacht sein.  

 Ausgänge sind möglich und werden individuell geregelt. Beim Verlassen der 

Wohngruppe und bei der Rückkehr meldest du dich bei den Mitarbeitenden mit 

Sichtkontakt ab und an.  

 Besuche sind grundsätzlich erlaubt, mit Ausnahme der Gruppenaktivitätszeiten und bis 

maximal 22 Uhr. Du musst diese bis spätestens am Morgen des gleichen Tages 

anmelden und uns mitteilen, ob der Besuch zum Abendessen da ist. Die Diensthabenden 

entscheiden, ob dein Besuch kommen darf und wie lange er bleiben kann.  

 

 Grundsätzlich kannst du die Wochenenden ausserhalb des Zentrums verbringen. Wo 

und in welcher Häufigkeit regeln wir mit dir zusammen.  

 Wir teilen uns alle einen Haushalt. Deine Aufgaben sind im Ämtliplan eingetragen. Wir 

unterstützen dich dabei. 

 Die Tagesreflexion am Montag sowie der Gruppenhöck am Mittwoch sind unsere 

obligatorischen Gruppenaktivitäten. Ausnahmen werden mit der Ansprechperson und 

dem Team abgesprochen und vereinbart. Über das Jahr verteilt finden mehrere 

obligatorische Gruppenaktivitäten statt, welche du im Jahresplan findest.  

 Handys, Laptops usw. sind in der Wohngruppe erlaubt. Bei Sitzungen und bei den 

Mahlzeiten sind sie lautlos in der Hosentasche oder bleiben im Zimmer. Wie oft und 

wann du Handy und Laptop benutzen darfst, regeln wir mit dir individuell. Bei Verdacht 

auf verbotene Inhalte auf deinen Geräten kann die Geschäftsleitung eine Kontrolle 

durchführen.  



 

Hausordnung ZHA 2020-06 Seite 2 von 2 

 Ton- und Bildaufnahmen: Von Jugendlichen, welche in der Stiftung Passaggio wohnen, 

arbeiten oder hier in die Tagesschule gehen sowie von Mitarbeitenden der Stiftung 

Passaggio, darfst du nicht ohne deren Einverständnis Ton- oder Bildaufnahmen machen. 

 Besuche untereinander in den Zimmern sind erlaubt, die Zimmertür bleibt immer offen.  

 

 Bei Verdacht kann dein Zimmer auf verbotene Gegenstände durchsucht werden, dies 

ohne Vorankündigung und auch ohne dein Beisein. Das Team informiert dich in diesem 

Fall im Nachhinein darüber. 

 Verschreibungspflichtige Medikamente werden im Teambüro aufbewahrt und unter 

unserer Aufsicht eingenommen. 

 

 Im Zentrum Haldenstrasse gelten folgende Kleiderregeln: wir tragen keine Kleidung mit 

sexistischen Inhalten oder Andeutungen auf Drogen oder Gewalt. Keine primären 

Geschlechtsmerkmale sind ersichtlich (Intimbereich, Po, Brust) und wir zeigen uns nicht in 

Unterwäsche. Hotpants sowie bauchfreie Oberteile sind nicht erlaubt.  

 Kerzen und Räucherstäbchen sind aus Sicherheitsgründen im ganzen Haus verboten. 

 Das Rauchen im Haus ist verboten. Du kannst auf dem Raucherplatz rauchen. Während 

der Zimmerzeit ist das Rauchen nicht erlaubt. Bist du jünger als 18 Jahre, brauchst du 

das schriftliche Einverständnis deiner Eltern oder deines gesetzlichen Vertreters, um in 

der Stiftung Passaggio rauchen zu dürfen. Die Busse für das Rauchen im Haus beträgt 

Fr. 50.-. Wir sind gesetzlich verpflichtet, funktionierende Rauchmelder in den Räumen zu 

installieren. Beschädigungen werden ebenfalls mit Fr. 50.- gebüsst.  

 Es ist verboten, Alkohol, CBD und weitere Drogen in der Stiftung Passaggio 

aufzubewahren, zu konsumieren und damit zu handeln. Dein Konsum wird mit deiner 

Ansprechperson thematisiert. Kehrst du alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss auf das 

Gelände der Stiftung zurück, entscheidet die diensthabende Person über deinen 

Aufenthaltsort.  

 Waffen sind in der Wohngruppe verboten. Wenn du eine Waffe oder einen 

waffenähnlichen Gegenstand besitzt, meldest du dies dem Team und gibst sie zur 

Verwahrung ab. Das Team entscheidet, welche Gegenstände als Waffen gelten. 

 

Ich habe die Hausordnung gelesen und verstanden.  

  

 

Name, Vorname: ____________________________________________________________

   

Ort, Datum: _______________        Unterschrift: ___________________________________ 


